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Ordnung für die Beantragung und Verleihung 

der Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig 

 

Für besondere Verdienste beim Aufbau und der Förderung der Jugendfeuerwehren im Landkreis 

Leipzig wird durch den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig e.V. die  

Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig gestiftet. 

 

Die Stiftung der „Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig“ erfolgt mit Beschluss 

vom 01.10.2013 

 

Diese Ordnung ist Grundlage für die Verleihung der Ehrennadel. Jede Ehrung erfolgt im 

Namen der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig. Die Ehrung erfolgt in würdiger Form 

und zu geeignetem Anlass, des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig e.V. oder der 

Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig. 

 

§1 Ehrungsvoraussetzung  

 

Dem Antrag ist eine Begründung beizufügen aus der Leistungen und Engagement 

hervorgehen. Die reine Amtszeit allein genügt nicht als Ehrungskriterium.  

Ordnung Ehrennadel PDF 

 

§2 Antragstellung 

 

Anträge auf Ehrung können von Freiwilligen Feuerwehren, dem Kreisfeuerwehrverband, 

Stadtjugendfeuerwehren sowie der Kreisjugendfeuerwehr mit dem entsprechenden Formular 

an die Leitung der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig gerichtet werden.  

Die Anträge sind bis zum 28.02. für das laufende Jahr einzureichen. 

Voraussetzung für die Antragstellung ist, dass die betreffende 

Feuerwehr/Jugendfeuerwehr Mitglied des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig 

e.V. bzw. Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig ist. 
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§3 Ehrungsberechtigt  

 

Die Ehrennadel kann durch den Kreisjugendfeuerwehrwart oder einem seiner Stellvertreter, 

sowie im Ausnahmefall durch den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes verliehen 

werden. 

 

 

§4 Beschlussfassung  

 

Über fristgerecht eingebrachte Anträge entscheidet die Leitung der Kreisjugendfeuerwehr 

Landkreis Leipzig.  

Voraussetzung zur Genehmigung der Ehrung ist die Erfüllung der Pflichten des zu Ehrenden 

gegenüber der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig.  

Die Auszeichnung mit der Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig wird auf 

5 pro Jahr begrenzt wobei nur 1 pro Gemeindefeuerwehr zuerkannt wird. 

Auf Beschluss der Leitung kann im Einzelfall von dieser Ordnung abgewichen werden.  

 

 

 


